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A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

des Bundesministers für soziale Verwaltung 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. van 

Pro k s c h 

Ton gel und Genossen, 

betreffend die Bereinigung des Angestellten-Altrentenproblems. 

-.-.-

In der vorliegenden Anfrage wird an den Bundesminister für soziale 

Verwaltung die Frage gerichtet, ob er bereit sei, die Argumentation be­

treffend die Bereinigung des Angestellten-Altrentenproblems einer neuerli­

chen Prüfung zu unterziehen und deren Ergebnis dem Nationalrat bekannt­

zugeben. 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Die anfragestollenden Abgeordneten behaupten zu Beginn der Anfrage, 

daß die Aufwertung der 8. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 

auf dem Lohnniveau von 1958 basiere. Diese Behauptung ist irrig. Die Erläu­

ternden Bemerkungen zur 13. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs­

gesetz stellen ausdrücklich fest, daß durch die 8. Noveile zum Allgemeinen 

Sozialvirsicherungsgesetz die Leistungen aus der Pensionsversicherungund 

die nicht nach festen Beträgen bemessenen Leistungen aus der Unfallversi­

cherung auf das Lohnniveau des Jahres 1959 gehoben wurden. 

Wie ich in meiner schriftlichen Beant.wortung der Zusatzfrage zur kurzen 

mündl~chen Anfrage des Herrn Abgeordneten.Dr •. van Tongel in der Fragestunde 

der 49. Sitzung des N~tionalrates vom 13. Mai 1964 ausgeführt habe, hat der 

Gesetzgeber als Maßstab für die Aufwertung nicht-subjektive.Merkmale heran­

ziehen k~nnen, sondern die Entwicklung des durchschnittlichen Lohn-.und 

Gehaltsnivea~s. Die anfragesteilenden Abgeordneten teilen. diese Auffassung 

nicht und führen ein Beispiel an, das das Gegenteil beweisen sollte; es 

mündet in dem Ergebnis, daß bei einem letzten Aktivbezug von 300 Altschil­

lingen auf Grund einer aufgewerteten BemesGungs~rundla~e von 2000 Neuschil­

lingen eine Pension von monatlich 440 S zustande kommt. Es ist mir unm~glich, 

zu diesem Beispiel und zu dem damit zusammenhängenden Argument Stellung zu 

nehmen, weil ich keine Erklärung dafür finde, wieso eine Bemessung~grundlage 

von 2000 Seine Alterspension von nur 440 S ergibt. 

Die Anfrage geht davon aus, daß der Aufwertungsfaktor 10 der 8. Novelle 

zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz für die Jahre 1938 und früher rich-
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tig ist, meint aber, entsprechend der tatsächlichen KalIfkraftminderung des 

Schillings von 1937 hätten entweder die damaligen Altschillinggehälter als 

Basis für die Aufwertung verwi,-ndet oder die AufwertungsfakLorer.. entsprechend 

erh~ht werden müssen. Dies8 K21likraftminderung ist aber - ich habe bereits 

in der angeführten schriftlichen Beantwortung darauf hingAwiesen _ nicht 

für s~ch allein die Folge der Umrechnungen der Währungen. Diese Auffassung 

teilen, wie ~ch aus der Anfrage entnehme, auch die Anfragesteller. Ich sehe 

daher keinen Grund, von dem, wa~ ich in der genannten schriftlichen Beant­

wortung gesagt habe, abzugehen. Entscheidend fUr die Tatsache, daß früher 

zuerkannte Pensionen auf geringeren Gehältern beruhen als sp~ter zuerkannte, 

ist die mangelnde M~glichkeit der aus rtem Berufsle~en Ausgeschiedenen, sich 

den entsprechenden Anteil am steigenden Sozialprodukt ebenso zu verschaffen 

wie die noch im Arbeitsprozeß Stehenden. Sie haben die M~glichkeit, h~here 

L~hne und Gehälter zu erreichen, für die Pensionisten muß der Gesetzgeber 

,orsorgen. Auf die gesetzlichen Maßnahmen, die zu diesem Zweck getroffen 

wurden, habe ich bereitk in rt~r zitierten schriftlichen Beantwortung hinge­

wiesen. Maßgebend fUr die Aufwertungen waren die ,Beitragsgrundlasen, wie 

sie für di~.jeweils in Frage kommende Zeit in Geltung standen. Die damali­

gen H~chstbeitragsgrundlagen bewirkten aber eine.Unterversicherung, die 

durch die vorgenommeaen Aufwertungen nicht beseitigt werden konnte und die 

sich heute noch auf die früher zuerkannten Pensionen auswirkt. Eine Erh~hung 

der Aufwertungsfaktoren der 8. bzw. der 13. Novelle zum Allgemeinen Sozial­

ve~'sicherungsgesGtz zum Zwecke, die Nachteile der seinerzeit bestandenen 

Unterversicherung zu beseitigen, halte ich nicht für vertretbar. Es würde 

dies nicht nur die Preisgabe des Versicherungsprinzips bedeuten, sondern 

auch sch~echthin unm~glich sein, weil die über die damaliGe H~chstbeitrags­

grundlarre von 400 Altschillingen hinausgehenden Lohn- und Gehaltsbestand­

teile heute nicht mehr ermittelt werden k~nnen. 

Ich s~he mich daher nicht veranlaßt, meine diesbezügliohe bisherige 

Argumentation neuerlich zu überprüfen. 

-.-.-.-.-.-.-
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